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Manfred Tschaikner

Der rechtswidrige Prozess gegen den Dieb und Zauberer
Georg Heinle in Bludenz 1635 –
Von den Schwierigkeiten, ein korrektes Gerichtsverfahren
zu führen

Am Dienstag, dem 19. Dezember 1634, wurde in Tschagguns ein Op-
ferstockdieb gefangen gesetzt. Er hieß Georg Heinle und stammte
aus dem bayerischen Igling westlich von Landsberg am Lech.1 Zwei
Tage später, am Donnerstag, übernahm ihn der Bludenzer Untervogt
und führte ihn zusammen mit dem Stadtknecht sowie weiteren vier
Mann ins Schloss Bludenz.2 Da er bei den Verhören nach den Weih-
nachtsfeiertagen zu keinen das Gericht zufriedenstellenden Geständ-
nissen gebracht werden konnte, sandte es am Silvestertag einen Bo-
ten zum Bregenzer Scharfrichter. Dieser nahm am 4. Januar 1635 die
erste Folterung vor. Dabei waren der Untervogt Hans Jakob Rudolf,3

der Sonnenberger Landammann Thomas Fritz aus Klösterle,4 die Bür-
germeister Ulrich Wolf, Severin Fluer und Theobald Zürcher,5 ein Herr
Furtenbach, der Stadtschreiber Hieronymus Zürcher, der Sonnenber-
ger Landschreiber, Martin Jehli und der Stadtknecht anwesend. An
der Fortsetzung der Tortur am nächsten Tag nahmen der Landam-
mann, der Landschreiber und Herr Furtenbach nicht mehr teil. Insge-
samt zog der Scharfrichter den Angeklagten sieben Mal an den ge-
fesselten Armen auf. Dabei gestand dieser zahlreiche Diebstähle und
Einbrüche, einen Teufelspakt und Zaubereien.
Damit ein Urteil gefällt und vollstreckt werden konnte, übersandte
das Gericht in den ersten Wochen des Jahres 1635 die Prozessunter-
lagen vorschriftsmäßig zur Begutachtung und Bestätigung an die
Innsbrucker Regierung. Gleichzeitig suchten der Bludenzer Untervogt
und der Sonnenberger Ammann als Mitglieder des Blutgerichts da-
rum an, dass ihnen die Acht- und Banngewalt, die für die Urteilsfäl-
lung notwendig war, vom örtlichen Vogteiverwalter Ulrich von Ram-
schwag6 statt von der Regierung verliehen werde. Der Untervogt be-
gründete dies mit seiner obhannden leibsindisposition; der Landam-
mann berief sich auf die Privilegien der Herrschaft Sonnenberg.
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Statt dass das Gerichtsverfahren nun bald seinen Abschluss gefunden
hätte, kam es zu einer Reihe von Komplikationen, die nicht nur ein
bezeichnendes Licht auf die Qualität der Rechtspflege in den Herr-
schaften Bludenz und Sonnenberg warf und wirft, sondern darüber
hinaus vermutlich von hoher Bedeutung für die künftige Vorgangs-
weise sowohl der Innsbrucker Regierung als auch des Bludenzer Ge-
richts bei Prozessen der vorliegenden Art – geschweige denn bei den
noch heikleren Hexenprozessen – werden sollte. Nach den Schwierig-
keiten beim Gerichtsverfahren gegen Georg Heinle wurden in den
Herrschaften Bludenz-Sonnenberg keine Prozesse mit den grundsätz-
lich schwer nachzuweisenden Tatbeständen Zauberei und Hexerei mehr
geführt. Die Innsbrucker Regierung sah zudem keine Veranlassung,
dem gerade im Jahr 1635 vorgebrachten Ansinnen der Landammän-
ner und des Gerichts der Herrschaft Sonnenberg zu entsprechen, die
Hochgerichtsurteile künftig ohne Überprüfung durch die Innsbrucker
Oberbehörde vollziehen zu können.7 Die folgenden Darlegungen ver-
anschaulichen die gravierenden Unterschiede in den Rechtsauffas-
sungen von über- und untergeordneten Gerichtsinstanzen in der ers-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

In ihrem Antwortschreiben vom 15. Januar 1635 gewährte die Inns-
brucker Regierung zwar die gewünschte Art der Bannverleihung.
Beim Untervogt, der sich auf keine entsprechenden Privilegien beru-
fen konnte, sollte sie allerdings nur eine Ausnahme darstellen.8 Im
selben Brief verlangte die Regierung darüber hinaus schon eine qua-
litative Verbesserung des Gerichtsverfahrens in dem Sinn, dass fest-
gestellt werden sollte, ob der maleficant mit seinen angenomnen zau-
bereykhunsten jemande wenig oder vil schaden zuegefüegt habe.
Des Weiteren habe man herauszufinden, wo er in Kirchen und Kir-
chenstöcke eingebrochen sei, was und wie viel er dabei erbeutet
habe. Dem Bludenzer Untervogt wurde zudem ausdrücklich aufge-
tragen, bei seinen Untersuchungen mit und ohne Folter iuxta trami-
tes iuris (auf den Pfaden des Rechts) ordentlich zu verfahren. Dazu
gehöre vor allem, dass er sich an den unterschiedlichen Orten, wo
Heinle seine Verbrechen begangen habe, ausführlich über die corpo-
ra delicti informierte.
Das Gericht kümmerte sich jedoch wenig um diese Anordnung und



fällte am 26. Februar ein Urteil, das den geforderten rechtlichen Nor-
men nicht entsprach.9 Der Angeklagte sollte enthauptet und an-
schließend sein Leichnam verbrannt werden. Dies bildete damals die
typische Strafe für Zauberer und Hexen. Was die Innsbrucker Behörde
in einem späteren Schreiben zur Feststellung veranlasste, dieses Urteil
sei mit rath und zuethuen der rechtßgelerten gefunden worden, ist
unklar. In den Abrechnungen des Gerichts sind dafür keine Kosten
ausgewiesen.
Die Regierung akzeptierte das Bludenzer Urteil jedenfalls nicht, son-
dern ordnete am 9. März neuerlich an, dass die Angaben des Ange-
klagten über seine Herkunft, die Aufenthaltsorte und die gestande-
nen Delikte genauer überprüft würden.
Dadurch drohten dem Bludenzer Vogteiamt nun hohe Kosten zu er-
wachsen, deren Deckung durch eventuelle Vermögenswerte des An-
geklagten kaum zu erwarten war. In einem Schreiben vom 26. März
erklärte der Vogteiverwalter Ulrich von Ramschwag der Regierung,
dass die geforderten Untersuchungen nicht möglich seien, da die in
Frage kommenden Dörfer größtenteils verbrannt und verheert sowie
die Leute nicht mehr am Leben seien. Außerdem gelange man wegen
der noch grassierenden Pest nicht dorthin.
Die Regierung ließ sich aber weiterhin nicht von ihren Forderungen
abbringen. Sie antwortete am 16. April, es seien ja selbst nach Auf-
fassung der Bludenzer nicht alle Orte verbrent und verderbt und wohl
auch noch der Großteil der Obrigkeiten existent. Da es eine unab-
dingbare Notwendigkeit für eine Hinrichtung darstelle, wenigstens
die meisten Delikte zu überprüfen, habe das Gericht den Anordnun-
gen vom 9. März durchaus nachzukommen.
Daraufhin ließ der Vogteiverwalter zwei Bludenzer Patrizier, den Alt-
Bürgermeister Theobald Zürcher und Hans Wolf, persönlich in Inns-
bruck vorsprechen, um die Regierung zu einer Meinungsänderung zu
bewegen. Diese verlangte jedoch in einem Schreiben vom 8. Mai un-
verändert eine genauere Untersuchung der Tatbestände. Darbei hat
es [...] sein verbleiben und ir werdet demselben zugeleben und nach-
zukhomen wissen, hieß es.
Auch die Bludenzer beharrten aber auf ihren Vorstellungen, wie der
Prozess weitergeführt werden sollte. Der Vogteiverwalter schickte des-
halb in den nächsten Tagen den Stadtschreiber Hieronymus Zürcher
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mit einem Brief nach Innsbruck, in dem neuerlich die Unmöglichkeit
der Forderung nach genaueren Inquisitionen (= Nachforschungen)
dargelegt wurde. Die Regierung ließ sich dadurch nicht umstimmen
und verwies am 18. Mai nunmehr konkret auf den Obersten Hof-
kanzler in München und seinen Vogt in Igling. Daraufhin sandte das
Gericht einen Boten nach Landsberg, der elf Tage lang mit dem offi-
ziellen Auftrag unterwegs war, sich über Heinles verbrechen zu er-
kundigen, sich aber – wie die Regierung später kritisierte – in Hinblick
auf die Verfahrenskosten vor allem um die Vermögensverhältnisse
des Angeklagten gekümmert habe.
In den folgenden Wochen – die langen Fristen waren zum Teil auch
durch den gleichzeitig stattfindenden Prozess gegen die dreifache
Kindsmörderin Margaretha Graulockin von Nenzing bedingt10 – fällte
das Bludenzer Gericht über Georg Heinle schließlich ohne Beiziehung
eines Rechtsgelehrten ein völlig anderes Urteil als beim ersten Mal:
Der Gefangene sollte auf den Pranger gestellt, mit Ruten ausgestri-
chen sowie auf ewig aller österreichischen Lande verwiesen werden.
Davor wollte man ihm noch ein Zeichen auf die Stirn brennen.
Diese Vorgangsweise des Bludenzer Gerichts konnte sich die Inns-
brucker Regierung erst recht nicht bieten lassen. In einem Schreiben
vom 4. Juli rügte sie nicht nur weiterhin die mangelnde Überprüfung
der Angaben, sondern vor allem auch den Umstand, dass der Ange-
klagte ohne nachgewiesene schwerwiegende Diebstähle, also ohne
ausreichende Indizien sieben Mal der Folter unterzogen und beim
letzten Durchgang sogar ain guete zeit daran hängen gelassen wor-
den war. Man habe in den Aufzeichnungen nicht einmal festgehal-
ten, ob Instrumente bei ihm gefunden worden waren, die er zum
Bruch der Opferstöcke verwendet hatte. Auch sei nicht geklärt wor-
den, ob er sie auf natürliche oder übernatürliche (magische) Art ge-
braucht habe. Dann wäre nämlich ein Indiz für den ansonsten nur
gestandenen Teufelsbund vorgelegen. So bezog sich das Gericht aber
allein auf die Ergebnisse der siebenfachen Folterung, auf die Opfer-
stockplünderungen11 und zwei oder drei kleinere Diebstähle. Des
Weiteren fehle das in der Halsgerichtsordnung geforderte Gutachten
eines Rechtsverständigen. Insgesamt stellte die Regierung fest, dass
auf der Grundlage dieses unformb- und widerrechtlichen proce-
diern[s] kein Richter ein Kriminalurteil verfassen könne.
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Sie forderte nun im Namen der Landesfürstin, Erzherzogin Claudia,
vom Bludenzer Vogteiverwalter als dem Vorsitzenden des Gerichts
nochmals, dass er ungeachtet aller vorgebrachten Entschuldigungen
möglichst genaue Erkundigungen über die gestandenen Diebstähle
in Bayrn und Schwaben, insbesondere über jene 50 Gulden, die erst
letztes Jahr in Friedberg (östlich von Augsburg) entwendet worden
seien, einzog. Des Weiteren sollte mit Zuzug von Geistlichen eruiert
werden, ob Heinle beim Geständnis gebrauchter zauberey und ver-
laugnung gotes unnd der heiligen verbleibe. Gegebenenfalls habe
man ihn darüber hinaus zu befragen, waßgestalt unnd mit was für
worthen oder ceremonien die verlaugnung aigentlich fürgangen. Die
Angabe im Schreiben aus Landsberg, das er von jugent auf für nit
recht geschaid gehalten worden, sei ebenfalls entsprechend zu be-
rücksichtigen. Nachdem über das Tun und Lassen des Angeklagten –
besonders über den schwersten Diebstahl in Höhe der erwähnten 50
Gulden und die bekhendte ergebung an den bösen feindt – alle mig-
liche gewißhait gewonnen worden sei, habe man mit Unterstützung
durch Rechtsgelehrte ein neues Urteil zu fällen und dieses vor der
Verhängung samt Kopien des Schriftverkehrs über auswärts began-
gene Verbrechen nach Innsbruck zu senden.
Das Bludenzer Gericht unternahm daraufhin einen dritten Anlauf,
den Prozess rechtlich korrekt abzuschließen. Zu seiner Unterstützung
ließ es für drei Tage – vom 16. bis 18. Juli 1635 – den in Feldkirch an-
sässigen Juristen Dr. Christoph Schalk12 kommen, der vor allem bei
den Hexenprozessen der folgenden Jahrzehnte in der Herrschaft
Feldkirch und in der Grafschaft Vaduz eine wichtige Rolle spielen soll-
te.13 Am 18. Juli zog der Scharfrichter den Angeklagten neuerlich drei
Mal am Folterseil auf. Für Schreiben nach Innsbruck und an andere
Orte wurde davor und danach eine beträchtliche Summe ausgege-
ben. Laut einer erhaltenen Abrechnung verursachte das Gerichtsver-
fahren Kosten von insgesamt 146 Gulden.
Einige Wochen später nahm der problematische Prozess gegen
Georg Heinle eine – vielleicht unerwartete – Wende: Am 2. August
hatte sich der vermeintliche Zauberer aus der gefenkhnus lädig ge-
macht und [war] ausgerissen, ohne dass man ihn wieder einzufangen
vermochte. Dass die Bludenzer Obrigkeit überhaupt daran interessiert
war, Letzteres zu bewerkstelligen, bezweifelte die Innsbrucker Regie-
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rung. Sie argwöhnte, dass Heinle gar mit fleis ausgelassen worden
sei. Deshalb beauftragte sie am 11. August den Rankweiler Land-
richter,14 sich unauffällig über die entsprechenden Vorgänge zu er-
kundigen und einen ausführlichen Bericht zu verfassen. Dessen Inhalt
ist unbekannt.

Der vorliegende Fall veranschaulicht auf besonders eindringliche Wei-
se, wie schwer es untergeordneten Gerichten fiel, mit beschränkten
Mitteln und einer nicht juristisch ausgebildeten Besetzung den Anfor-
derungen der Innsbrucker Regierung gerecht zu werden. Dies galt
besonders, wenn es erforderlich war, Tatbestände in entfernten Re-
gionen zu ermitteln beziehungsweise überprüfen zu lassen. Als noch
schwieriger gestalteten sich Nachweise für Verbrechen wie Zauberei
oder Hexerei. Dabei hätten sich die Gerichte am liebsten allein auf die
Wirkung der Folter gestützt, die – wie der Fall Heinle belegt – bei
Bedarf auch massiv eingesetzt wurde.
Ein anderes Gerichtsverfahren – jenes gegen Valentin Tiefenthaler im
Jahr 1617, bei dem der Angeklagte trotz eines guten Leumunds auf
Grund nur einer einzigen Denunziation bei einem Prozess in Walen-
stadt durch schwerste Torturen zum Geständnis zahlreicher Verbre-
chen gezwungen worden war – zeigt nicht nur, dass in Bludenz „sämt-
liche für ein Folterverhör geltende Regeln mißachtet“ wurden.15 Aus
den Unterlagen geht darüber hinaus hervor, dass damals bei Gerichts-
verfahren dieser Art die Frage nach begangener „Ketzerei“ (Sodo-
mie) und „Hexerei“ zum Standardrepertoire gehörte. Auf diese Wei-
se dürfte mancher Dieb, wie eben Georg Heinle, auch zu einem
Zauberer geworden sein. Im Fall von Valentin Tiefenthaler regte sich
allerdings noch in Bludenz selbst Widerstand gegen unrechtmäßige
Prozesse dieser Art, denn damals verfasste der rechtskundige Stadt-
schreiber Magister artium liberalium Hektor Weltin16 ein kritisches
Memorandum dazu.17 In den folgenden Jahrzehnten verhinderte vor
allem die Einschränkung der Entscheidungsbefugnisse des Bludenzer
Gerichts durch die Regierung in Innsbruck allzu grobe Verstöße ge-
gen die rechtlichen Normen. Unter anderem kam es auch deshalb bei
der letzten Häufung der gerichtlichen Hexenverfolgungen in den
österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg um die Mitte des 17.
Jahrhunderts in Bludenz und Sonnenberg – im Gegensatz zu Feld-
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kirch und Bregenz – trotz eines ebenfalls starken Verfolgungsbedürf-
nisses von Seiten der Bevölkerung zu keinen Hinrichtungen mehr.18

Anmerkungen
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